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Am 23. Januar 2020 hat der Österreichische Oberste Gerichtshof im einstweiligen
Rechtsschutzverfahren entschieden, dass die heimliche Aufnahme des
sogenannten „Ibiza-Videos“ zwar unzulässig, dessen Weitergabe und
Veröffentlichung jedoch gerechtfertigt waren – Az.: 6 Ob 236/19b.

Im Juli 2017 wurden die zwei österreichischen Politiker der Freiheitlichen Partei
Österreichs (FPÖ), Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus, bei einem Treffen
auf Ibiza heimlich gefilmt. An dem Treffen nahmen eine Schauspielerin, die
vorgab die Nichte eines russischen Oligarchen zu sein, und deren Begleiter teil.
Das Treffen wurde durch den Beklagten arrangiert, der es durch den Begleiter der
Schauspielerin filmen ließ, um die Aufnahmen gewinnbringend zu verkaufen. Den
beiden Politikern wurde dabei bewusst der Eindruck vermittelt, es handele sich
um ein privates Gespräch abseits der Öffentlichkeit, bei dem es weder Beobachter
gäbe noch Film- oder Tonaufnahmen hergestellt würden. In dem sechs bis sieben
Stunden dauernden Gespräch ging es u.a. um die Privatisierung des ORF, um die
verdeckte Parteienfinanzierung zugunsten der FPÖ im Austausch für die Vergabe
öffentlicher Aufträge und um die verdeckte Übernahme der österreichischen
Kronenzeitung durch die angeblich reiche Ausländerin, um Kontrolle über den
Inhalt der Zeitung zugunsten der beiden Politiker auszuüben. Wenige Minuten der
Videoaufnahmen wurden im Mai 2019 durch zwei deutsche Medienunternehmen,
die Süddeutsche Zeitung und Spiegel Online im Internet veröffentlicht.

Der Kläger beantragt im einstweiligen Rechtsschutzverfahren die Unterlassung
der Veröffentlichung der Aufnahmen. Das Erstgericht erließ die einstweilige
Verfügung, die dagegen gerichteten Beschwerden wies das Rekursgericht ab, ließ
jedoch den Revisionsrekurs zum Obersten Gerichtshof zu.

Der Oberste Gerichtshof bestätigte die vorinstanzlichen Entscheidungen bezüglich
der Herstellung der Aufnahmen. Diese seien rechtswidrig erfolgt. Das Gericht kam
zu dem Ergebnis, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Klägers das Recht
auf freie Meinungsäußerung des Beklagten insoweit überwiege, da die Aufnahmen
durch Täuschung erlangt worden seien und deren geplante Veräußerung noch
keinen Beitrag zu einer Debatte von öffentlichem Interesse darstelle. Die bloße
Weitergabe gegen Entgelt an einen allenfalls sehr eingeschränkten Personenkreis
sei noch mit keiner Debatte von öffentlichem Interesse verbunden.
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Das Gericht erkennt zwar an, dass der EGMR in der Rechtssache Haldimann die
Garantien des Art. 10 EMRK bereits auf die heimliche Aufnahme eines Gesprächs
anwandte, da es die heimliche Aufnahme und die Veröffentlichung der Aufnahme
als einheitlichen Vorgang und damit insgesamt als einen Beitrag zu einer Debatte
von öffentlichem Interesse eingestuft hatte. Den vorliegenden Sachverhalt
bewertet das Gericht jedoch dahingehend unterschiedlich, dass die verdeckte
Tonaufnahme in der Rechtssache Haldimann dafür eingesetzt wurde bereits
bekannte und dokumentierte Missstände für eine konkret geplante
Verbraucherschutz-Sendung darzustellen. Im vorliegenden Fall sei aber unter
Vorspiegelung falscher Tatsachen eine atypische Gesprächssituation geschaffen
worden, um inkriminierende und wirtschaftlich verwertbare Aufnahmen zu
erlangen.

Bezüglich der Weitergabe und Veröffentlichung der Aufnahmen hob das Gericht
die vorinstanzlichen Entscheidungen auf, diese seien gerechtfertigt gewesen. Die
Veröffentlichung der Aufnahme, die durch den Beklagten ermöglicht wurde, habe
einen außergewöhnlich großen Beitrag zu einer Debatte von öffentlichem
Interesse geleistet. Sie habe es der Öffentlichkeit ermöglicht, sich selbst ein Bild
über die persönliche Integrität des Klägers zu machen und daraus Schlüsse auf
seine Eignung zur Ausübung hoher politischer Ämter zu ziehen. Die
Veröffentlichung der Ton- und Bildaufnahmen stellten dabei auch das geringste
Mittel zur Zweckerreichung dar. Nicht nur der Inhalt des Gesprächs, der auch
durch ein Transkript hätte wiedergegeben werden können, sondern auch die
Tatsache, dass Themen, die unter anderem Dispositionen der öffentlichen Hand
betrafen, an einem Urlaubsort bei reichlich Alkoholkonsum diskutiert wurden,
ließen Rückschlüsse auf die Beurteilung der Integrität und des
Verantwortungsbewusstseins des Klägers zu. 

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom 23.01.2020 - Az.: 6 Ob
236/19b

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Gericht=&Rechtssatznum
mer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtss
atz=False&SucheNachText=True&GZ=6Ob236%2f19b&VonDatum=&BisDatum=09
.03.2020&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefine
d&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&Res
ultFunctionToken=1f68af9d-ff21-44c6-89e5-
9c53b47975af&Dokumentnummer=JJT_20200123_OGH0002_0060OB00236_19B00
00_000

Pressemitteilung vom 09.03.2020 zur Entscheidung des Obersten
Gerichtshofs vom 23.01.2020 - Az.: 6 Ob 236/19b

https://www.ogh.gv.at/entscheidungen/entscheidungen-ogh/ibiza-video-aufnahme-
unzulaessig-veroeffentlichung-gerechtfertigt/
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